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Wichtige Mindstanforderungen 

 

Nachfolgend sind wichtige Mindestanforderungen an die Fahrzeuge aus der 

Leistungsbeschreibung aufgeführt:  

• Fahrzeuge, die die Anforderungen der Norm EURO VI erfüllen 

• Alle Fahrzeuge müssen über einen Abbiege- und Notbremsassistenten und 

eine Rückwärtskamera verfügen, sie dürfen nur mit aktivierter akustische 

Rückfahrwarnung betrieben werden.  

• Alle vom AN eingesetzten Fahrzeuge müssen mit einem Smartphone 

ausgestattet sein. Der AN hat eine telefonische Abstimmung ohne Verzug zu 

ermöglichen; bei Unregelmäßigkeiten der Abfuhr (z. B. bei Behinderungen der 

Abfuhr) muss der AN Fotos machen und digital verschicken können. Die 

Bilddateien müssen die GPS-Koordinaten des Standortes, außerdem Datum 

und Uhrzeit enthalten. 

• Zwecks Störstoffdetektion bei der Bioabfallabfuhr ist der AN verpflichtet 

spätestens ab dem 01.07.2027, Sammelfahrzeuge im Vertragsgebiet 

einzusetzen, welche in der Lage sind, Störstoffe in den Bioabfallbehältern zu 

detektieren, bevor diese in das Fahrzeug gelangen. Dieses hat ohne Öffnen 

des Behälters zu erfolgen. Das System muss über mindestens zehn 

Empfindlichkeitsstufen verfügen. 

 

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Mindestanforderungen an die 

Leistungserbringung ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den 

Vergabeunterlagen im Übrigen. 


